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Prüfung und eingeschränkte Bestätigung 
 
Aufgrund eines Erlasses des Hess. Innenministeriums vom 28.01.2015 waren durch 
die Kommunen bis spätestens Ende 2018 die ausstehenden Jahresabschlüsse bis 
zum Jahre 2016 aufzustellen. Hierdurch wurden der Revision des Kreises Groß-
Gerau zahlreiche Abschlüsse parallel zur Prüfung vorgelegt, was dazu führte, dass 
die Prüfkapazitäten weit überschritten waren.  
 
Um den entstandenen Prüfungsstau abzuarbeiten, hat die Revision in Abstimmung 
mit den Kommunen des Kreises die Prüfung von Jahresabschlüssen europaweit 
ausgeschrieben. Hieraus resultierte die Vergabe von Prüfungsleistungen gemäß  
§ 128 HGO an die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon GmbH, Darmstadt. 
 
Der von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon GmbH erstellte Bericht über 
die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der Gemeinde ‚Trebur ist nachfolgend 
aufgeführt.  
 
Die Revision des Kreises Groß-Gerau hat die Tätigkeit der Prüfungsgesellschaft in 
angemessenem Umfang kontrolliert und macht sich das im Bericht dargestellte 
Ergebnis der Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon GmbH in 
allen Punkten zu Eigen. 
 
Insbesondere verweisen wir auf den die im Prüfbericht dargestellte Einschränkung 
des Bestätigungsvermerks.  
 
Der Gemeindevorstand legt den Jahresabschluss mit dem nachfolgenden 
Schlussbericht der Revision des Kreises Groß-Gerau nach §113 HGO der 
Gemeindevertretung zur Beratung und Beschlussfassung über den Jahresabschluss 
und zugleich zur Entscheidung über die Entlastung des Gemeindevorstands nach § 
114 HGO vor. 
 
 
Groß-Gerau, den 14. Dezember 2022 
 
 
Revision des Kreises Groß-Gerau 
 
 
 
 
Patrick Fiederer 
Leiter der Revision 
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A. Prüfungsauftrag 

Die Revision des Groß-Gerau Kreises als zuständiges Rechnungsprüfungsamt der 

Gemeinde Trebur, 

im Folgenden auch Gemeinde genannt, 

beauftragte uns mit Schreiben vom 28. April 2022 mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum  
31. Dezember 2021 unter Einbeziehung der zu Grunde liegenden Buchführung und des Rechen-
schaftsberichtes als Unterstützungsleistung für das zuständige Rechnungsprüfungsamt. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 128 Abs. 1 HGO unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. 

Darüber hinaus umfasste der Prüfungsauftrag auch die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haus-
haltswirtschaft. Die durchgeführten Prüfungshandlungen erfolgten in Anlehnung an die Regelun-
gen zur Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft, die in der Prüfungsleitlinie L-720 des Instituts 
der Rechnungsprüfer e. V., Köln (IDR), niedergelegt sind. 

Unsere Berichterstattung erfolgt in Anlehnung an die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutsch-
land e. V., Düsseldorf, festgelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschluss-
prüfungen (IDW PS 450) sowie gemäß den Richtlinien zur Berichterstattung bei kommunalen Ab-
schlussprüfungen des Instituts der Rechnungsprüfer e.V., Köln (vgl. IDR L 260). 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendba-
ren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, gel-
ten die unter dem 27. und 29. Mai 2019 getroffenen Rahmenvereinbarungen sowie ergänzend die 
als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017. 

CURACCIN 



2 207149 2021

B. Grundsätzliche Feststellungen 

I. Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter 

Die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter im Jahresabschluss und im Rechenschaftsbericht 
ist durch den Abschlussprüfer im Rahmen einer Stellungnahme zu beurteilen. Dabei ist darzule-
gen, dass der Rechenschaftsbericht entsprechend § 51 GemHVO mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht und die sonstigen Angaben nicht eine falsche Vorstellung von der Vermögens-, Schul-
den-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde erwecken. Zudem haben wir darauf einzugehen, ob 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde zutreffend dargestellt sind. 

Unseres Erachtens ist auf folgende Kernaussagen der gesetzlichen Vertreter zur Lage der Ge-
meinde besonders hinzuweisen: 

Die Gemeinde erzielt einen Jahresüberschuss von T€ 556. Die nach § 51 GemHVO geforderten 
Aussagen über den Geschäftsverlauf und die wesentlichen Abweichungen von Planansatz erfolg-
ten durch einen Verweis auf den Anhang. 

Die Eigenkapitalquote beträgt unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses zum 31. Dezem- 
ber 2021 61,62 % (Vorjahr 60,66 %). 

Der Finanzmittelbestand hat sich im Haushaltsjahr um T€ 3.432 auf T€ 7.207 erhöht. 

Voraussichtliche Entwicklung der Gemeinde 

Unseres Erachtens sind folgende Kernaussagen der gesetzlichen Vertreter zur voraussichtlichen 
Entwicklung der Gemeinde hervorzuheben: 

Die Ergebnis- und Finanzplanung prognostiziert für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 positive or-
dentliche Ergebnisse. 

Die Gemeinde Trebur ist in hohem Maße von kaum beeinflussbaren Faktoren wie der Gewerbe-
steuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den entsprechenden Wirkungen im 
Kommunalen Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung, Kreis-/Schulumlage) abhängig. Zudem be-
steht bei der Gemeinde als letztem Glied in der Kette staatlichen Handelns eine hohe Abhängigkeit 
von Gesetzen und Verordnungen des Bundes und des Landes Hessen, die auf Umfang, Inhalt und 
Ausführung von Aufgaben der Gemeinde Einfluss nehmen, zumeist aber nicht für eine adäquate 
Finanzierung sorgen. Diese Umstände stellen nach wie vor ein hohes Risiko der gemeindlichen 
Haushaltswirtschaft dar. 
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Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen 

Tatsachen, welche die Entwicklung der Gemeinde wesentlich beeinträchtigen können, haben wir im 
Rahmen der Jahresabschlussprüfung nicht festgestellt. 

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gegenstand der Prüfung 

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir die Buchführung, den Jahresabschluss – beste-
hend aus Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Teilrechnungen und Anhang – 
und den Rechenschaftsbericht auf die Beachtung der für die Rechnungslegung jeweilig gesetzlichen 
Regelungen (HGO, GemHVO und GemKVO) einschließlich der Grundsätze ordnungsgemäßer 
Buchführung geprüft. Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften ist nur insoweit 
Gegenstand der Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Auswir-
kungen auf den Jahresabschluss oder den Rechenschaftsbericht ergeben. 

Nach § 128 HGO ist der Jahresabschluss mit allen Unterlagen daraufhin zu prüfen, ob 
 der Haushaltsplan eingehalten ist, 
 die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet und 

belegt sind, 
 bei den Erträgen, Einzahlungen, Aufwendungen und Auszahlungen sowie bei der Vermö-

gens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren worden ist 
 die Anlagen zum Jahresabschluss vollständig und richtig sind, 
 die Jahresabschlüsse nach § 112 HGO ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde darstellen und 
 ob die Berichte nach § 112 HGO (u. a. Rechenschaftsbericht) eine zutreffende Vorstellung 

von der Lage der Gemeinde vermitteln. 

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht liegen in der 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gemeinde. 

Ebenso sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die dem Abschlussprüfer gegenüber ge-
machten Angaben. Unsere Aufgabe besteht darin, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss und den Rechenschaftsbericht abzugeben. 
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Art und Umfang der Prüfung 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung gemäß den §§ 128 und 131(1) HGO durchgeführt. Die 
Prüfung wurde unter Anwendung der einschlägigen Rechtsvorschriften für das hessische Gemein-
dehaushaltsrecht, insbesondere der HGO, der GemHVO und der GemKVO sowie den jeweiligen 
Hinweisen und Verwaltungsvorschriften durchgeführt. 

Unsere Prüfung wurde in Anlehnung an die in den Prüfungsleitlinien und Prüfungshilfen des Insti-
tuts der Rechnungsprüfer (IDR) e. V. niedergelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprü-
fungen durchgeführt. 

Die vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Durchführung von Abschlussprüfungen wurden von uns beachtet. Berücksichti-
gung fand auch der Prüfungsstandard zur Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts einer 
Gebietskörperschaft (IDW PS 730). 

Danach haben wir die Prüfung so geplant und durchgeführt, dass mit hinreichender Sicherheit be-
urteilt werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von we-
sentlichen Mängeln sind. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses haben wir unter Beachtung der Grundsätze gewissenhafter 
Berufsausübung mit der Zielsetzung angelegt, Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzli-
chen Vorschriften zur Rechnungslegung mit hinreichender Sicherheit zu erkennen, die sich auf die 
Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Schul-
den-, Ertrags- und Finanzlage wesentlich auswirken.

Auf der Grundlage unseres risiko- und systemorientierten Prüfungsansatzes haben wir zunächst 
eine Prüfungsstrategie entwickelt. Diese basiert auf einer Einschätzung des rechtlichen und wirt-
schaftlichen Umfelds sowie der Lage der Gemeinde, ihrer Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken 
sowie auf den Auskünften der gesetzlichen Vertreter. Sie wird darüber hinaus von der Größe und 
Komplexität der Gemeinde und der Wirksamkeit ihres rechnungslegungsbezogenen internen Kon-
trollsystems beeinflusst. Die hieraus gewonnenen Erkenntnisse haben wir bei der Auswahl und 
dem Umfang unserer analytischen Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen hinsichtlich der 
Bestandsnachweise und der rechnungslegungsbezogenen Aussagen im Jahresabschluss berück-
sichtigt. 
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Darauf aufbauend wurde ein Prüfungsprogramm entwickelt. In diesem Prüfungsprogramm werden 
Art und Umfang der Prüfungshandlungen festgelegt. 

Im Rahmen unserer Prüfung wurden Aufbau und Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen 
internen Kontrollsystems überwiegend durch Befragung sowie durch Sichtung und Bewertung der 
vorhandenen Regelungen beurteilt. 

Die Durchführung unserer Prüfung erfolgte unserem Prüfungsplan entsprechend grundsätzlich 
nicht kontrollorientiert. Daher haben wir unter Berücksichtigung unserer Risikoeinschätzung unsere 
analytischen Prüfungshandlungen und stichprobenweisen Einzelfallprüfungen von Geschäftsvorfäl-
len und Beständen in nicht reduziertem Umfang durchgeführt. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 erfolgte in den Monaten August bis Oktober 2022. Die 
abschließenden Arbeiten wurden in unserem Hause erledigt 

Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind uns von den gesetzlichen Vertretern der Ge-
meinde und den uns benannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereitwillig erteilt worden. 

Die gesetzlichen Vertreter haben uns die berufsübliche schriftliche Vollständigkeitserklärung zum 
Jahresabschluss erteilt.  

D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

1. Entlastung und Beschlussfassung des Vorjahresabschlusses 

Die Entlastung des Jahresabschlusses 2020 erfolgte in der Sitzung der Gemeindevertretung am 
20. Mai 2022. 
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2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Rechnungslegungsbezogenes Internes Kontrollsystem (IKS) 

Für die Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns elementare Grundprinzipien eines IKS wie 
das Vieraugenprinzip oder eine Funktionstrennung sind vorhanden.

Organisation der Buchführung

Die Gemeinde erstellt ihren Abschluss gemäß den Vorschriften der HGO und der GemHVO sowie 
in Anlehnung an die handelsrechtlichen Vorschriften. 

Das Rechnungswesen der Gemeinde ist ab dem Haushaltsjahr 2008 nach dem System der dop-
pelten kaufmännischen Buchführung eingerichtet und wird über eine EDV-Anlage geführt. 

Ordnungsmäßigkeit der Buchführung 

Der auf Grundlage des KVKR-Kontenrahmens erstellte und im Berichtsjahr angewandte Konten-
plan ermöglicht eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungsstoffes. 

Die Eröffnungsbilanzwerte sind ordnungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen worden. 

Die Gemeinde Trebur verwendet das Buchführungsprogramm INFOMA, newsystem NKR/NKF-
system Version 19.2.1.7. 

3. Jahresabschluss 

Der Jahresabschluss schließt an den von uns geprüften Vorjahresabschluss an. 

Die Vermögensrechnung, die Ergebnisrechnung und die Finanzrechnung sind ordnungsgemäß 
aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die rechtli-
chen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften beachtet. 

Der Anhang enthält die gemäß den gesetzlichen Vorschriften erforderlichen Angaben. 
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4. Rechenschaftsbericht 

Der Rechenschaftsbericht entspricht nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen den 
gesetzlichen Vorschriften. 

Die Prüfung ergab, dass der Rechenschaftsbericht die wesentlichen Geschäftsvorfälle und Ent-
wicklungen der Gemeinde zutreffend darstellt. 

Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

Wertberichtigungen

31.12.2021 31.12.2020

in Euro in Euro

Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und 

-zuschüsse und Investitionsbeiträgen 
876.386,77 991.206,62

Forderungen aus Steuern und steuerähnl. Abgaben 881.307,71 471.412,71

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 47.313,11 48.612,59

Sonstige Vermögensgegenstände 51.624,90 114.282,43

Summe 1.856.632,49 1.625.514,35

Insgesamt werden pauschalierte Einzelwertberichtigungen in Höhe von € 314.732,54 (Vorjahr: 
€ 322.655,41) von den Forderungen und den sonstigen Vermögensgegenständen abgesetzt. Der 
Anteil der pauschalierten Einzelwertberichtigungen gegen Forderungen aus Steuern betrug 
€ 43.426,33 (Vorjahr: € 39.024,79) Der Anteil der pauschalierten Einzelwertberichtigung gegen 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beläuft sich auf € 266.846,81 (Vorjahr: 
€ 280.959,38). Innerhalb der sonstigen Vermögensgegenstände sind pauschalierte Einzelwertbe-
richtigungen in Höhe von € 4.459,40 (Vorjahr: € 2.671,24) abgesetzt. Zudem werden Pauschal-
wertberichtigungen in Höhe von € 2.018,73 (Vorjahr: € 4.601,28) von den Forderungen und den 
sonstigen Vermögensgegenständen abgesetzt. 
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An dieser Stelle verweisen wir auf den Abschnitt 4.2.3 "Grundstücksverkauf auf Raten gegenüber 
einem Gewerbetreibenden" des Prüfungsberichtes 2016 der Revision des Kreises Groß-Gerau. 
Die buchhalterische Abbildung dieses Sachverhalts wurde bereits im Jahresabschluss 2016 von 
der Revision des Groß-Gerau Kreises beanstandet. Auch die Jahresabschlüsse der folgenden 
Jahre weisen bis zur letzten Ratenzahlung ein nicht den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chende Vermögens- Finanz- und Ertragslage aus. Da keine sachgerechten Korrekturen, in den 
Jahren 2016 bis 2021, durch die Gemeinde erfolgten, wurde der Prüfungsvermerk für die Jahres-
abschlüsse 2016 bis 2021 eingeschränkt.  

Wir weisen nachrichtlich darauf hin, dass künftig weiterhin der Bestätigungsvermerk eingeschränkt 
wird, sollte weiterhin gegen die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchhaltung verstoßen werden. 
Dies ist der Fall, solange die Verbuchung des "Grundstücksgeschäfts" nicht ordnungsgemäß er-
folgt. 

Netto-Position 

Entwicklung der Nettoposition: 

Nr. Bezeichnung Stand Stand Veränderung 
31.12.2021 31.12.2020 

1.1 Netto-Position 36.678.138,49 € 35.636.056,04 € 1.042.082,45 €

Der Ausgleich der Jahresfehlbeträge 2017 und 2018 wurde im Jahresabschluss 2018 nicht ord-
nungsgemäß gemäß § 25 GemHVO buchhalterisch abgebildet. Die erfolgsneutrale Korrektur bzw. 
geänderte Eigenkapitaldarstellung erfolgte in Absprache mit der Revision im Jahresabschluss 2021. 
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Rücklagen/Sonderrücklagen 

Bezeichnung 

Stand Ergebnis bzw. Entnahme (-) /
zum Ergebnis im Zuführung (+)

31.12.2021 Produkt aus / zu der
zum 31.12.2020 Rücklage

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen  
Ergebnisses 

279.238,95 € -682.754,54 € -1.331.338,39 € 

Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen 
Ergebnisses 

2.263.421,16 € 393.498,60 € 0,00 €

Zweckgebundene Rücklage Wald 352.212,17 €

Die Entnahme in Höhe von - € 1.331.338,39 ergibt sich mit € 1.042.082,45 aus der Verrechnung 
mit der Nettoposition sowie aus dem Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von € 289.255,94. Das Jah-
resergebnis 2020 setzt sich zusammen aus einem Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 
in Höhe von - € 682.754,54 sowie dem außerordentlichen Ergebnis in Höhe von € 393.498,60. 
Eine Zuführung des außerordentlichen Ergebnisses 2020 in die außerordentliche Rücklage ist 
nicht erfolgt. 

Die Waldrücklage ist unverändert gegenüber dem Vorjahr. Das Produkt 55-5550-02 weist einen 
Fehlbetrag nach internen Leistungsbeziehungen in Höhe von T€ 46 aus. Kann durch die Verkaufs-
erlöse und andere Einnahmen keine Kostendeckung erreicht werden, ist der Ausgleich aus Mitteln 
der Rücklage herbeizuführen. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ist ein Ausgleich des ne-
gativen Produktergebnisses nach internen Leistungsbeziehungen durch Entnahme aus der Wald-
rücklage herbeizuführen. 

Rückstellungen: 

Ist der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß für Pensionsrückstellungen 
(6%) höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz nach § 253 
Abs. 2 HGB (10 Jahresdurchschnitt), sind die daraus ergebenden höheren Rückstellungswerte im 
Anhang zum Jahresabschluss anzugeben (Hinweise zu § 39 GemHVO Tz.4, StAnz. 6/2013 S.222). 

Der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz beträgt zum 31. Dezem- 
ber 2021 1,87 % und ist damit niedriger als der Rechnungszins nach § 41 Abs. 6 GemHVO. Dem-
nach hätte die Gemeinde, bei Anwendung des handelsrechtlichen Zinssatzes, gemäß Berechnung 
der Versorgungskasse Darmstadt Rückstellungen in Höhe von €7.946.605,00 zu bilden. 
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Nach unserer auftragsgemäßen Prüfung stellen wir fest, dass der Jahresabschluss, d. h. im Zu-
sammenwirken von Vermögensrechnung, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Anhang und Re-
chenschaftsbericht, unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung mit Aus-
nahme der Folgebilanzierung eines Vorjahresgrundstücksverkaufs (siehe Abschnitt Feststellungen 
und Erläuterungen zur Rechnungslegung) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt. 

Wesentliche Bewertungsgrundlagen 

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden der Gemeinde in dem vorliegenden 
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 erfolgte gemäß den Vorschriften der HGO und der 
GemHVO. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im Anhang angegeben.  
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E. Feststellungen und Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft 

Die durchgeführten Prüfungshandlungen erfolgten in Anlehnung an die Regelungen zur Ordnungs-
mäßigkeit der Haushaltswirtschaft, die in der Prüfungsleitlinie L_720 des IDR niedergelegt sind. 

Die Gemeindevertretung hat am 12. Februar 2021 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 
2021 beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2020 wird mit einem Überschuss von T€ 217 im Ergeb-
nishaushalt geplant. Im Finanzhaushalt wird für das Haushaltsjahr 2021 mit einem Zahlungsmittel-
bedarf von T€ 2.925 gerechnet. Die erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde erfolgte am 
10. März 2021. 

Die Gemeinde hat den genehmigten Haushalt 2021 auf der Homepage der Gemeinde Trebur unter 
"Amtliche Bekanntmachungen" gemäß § 5 der Hauptsatzung der Gemeinde Trebur am  
12. März 2021 öffentlich bekannt gemacht. 

Ferner wurde in der Ausgabe 11/2021 der Treburer Nachrichten die Haushaltssatzung öffentlich 
bekannt gemacht. Der Haushaltsplan wurde in der Zeit vom 15. März 2021 bis 31. März 2021 im 
Rathaus öffentlich ausgelegt. 

Berichtspflicht nach § 28 GemHVO

a) Periodische Berichtspflicht 
Die Gemeindevertretung ist mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrich-
ten. Ein regelmäßiges Berichtswesen ist für die Steuerung und Kontrolle des Haushaltsvollzugs 
unverzichtbar. In den Berichten ist darzustellen, inwieweit die Produkt-, Leistungs- und sonstigen 
Ziele (Kennzahlen) erreicht werden. Eine bestimmte Anzahl der im Verlauf des Haushaltsjahres zu 
erstattenden Berichte ist nicht vorgesehen. Nach dem Kommentar zur GemHVO ist es ausrei-
chend mindestens zweimal über den Stand des Haushaltsvollzugs berichtet wird. 

Entgegen § 28 Abs.1 GemHVO hat die Gemeinde nur einen Halbjahresbericht am 30. August 2021 
aufgestellt. Die Gemeindevertretung hat diesen am 17. September zur Kenntnis genommen. Alle 
weiteren Auskünfte sollen die Gremienmitglieder auskunftsgemäß im Rahmen der Haushaltsbera-
tungen erhalten. 
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b) Anlassbezogene Berichtspflicht 
Die Gemeindevertretung ist unverzüglich zu unterrichten, wenn sich abzeichnet, dass sich das ge-
plante Ergebnis des Gesamtergebnishaushalts oder des Gesamtfinanzhaushalts wesentlich ver-
schlechtert. Dies gilt auch, wenn sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme der Teilfinanz-
haushalte wesentlich erhöhen werden. Die Unterrichtung der Gemeindevertreter entsprach für das 
geprüfte Haushaltsjahr den rechtlichen Grundlagen. 

Eine anlassbezogene Berichtspflicht bestand nicht. 

Haushaltsüberwachung

 die Forderungen wurden gem. § 26 GemHVO ordnungsgemäß überwacht 
 die im Haushaltsjahr notwendigen Auszahlungen wurden zu den Fälligkeitstagen geleistet 
 die Inanspruchnahme von Haushaltsmitteln wurde, wie nach § 27 GemHVO 

          aufgegeben, überwacht. 

Haushaltsüberschreitungen

Der Haushaltsplan bildet auch im doppischen Haushalts- und Rechnungswesen die Grundlage für 
die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. 

Die darin enthaltenen Ansätze sind im Innenverhältnis für die Haushaltsführung verbindlich und 
dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen überschritten werden. 

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 12. Februar 2022 die nachstehend aufgeführten 
Haushaltsvermerke beschlossen: 

Budgetierungsrichtlinien/Deckungsvermerke 

Grundsätze 
Unter Budgetierung wird die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung für 
die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen verstanden. Die vorgegebenen 
Ziele werden durch die Produkte der Gemeinde Trebur und deren Produktbeschreibungen konkre-
tisiert. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr. 
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Budgetverantwortung 

Die Budgetverantwortung obliegt den Leitungen der Fachbereiche. Die Budgetverantwortung um-
fasst die Pflicht zur Einhaltung des Budgetrahmens, eine wirtschaftliche Mittelverwendung sowie 
die Erfüllung der vereinbarten Leistungsziele und der Kennzahlen, sofern definiert. Da es sich um 
Zuschussbudgets handelt (Mehrerträge erhöhen ein Budget, Mindererträge reduzieren es), hat der 
Budgetverantwortliche auch für die rechtzeitige Einziehung der Forderungen zu sorgen.  

Der Budgetverantwortliche muss Budgetüberschreitungen rechtzeitig erkennen und bei Bedarf Ge-
genmaßnahmen einleiten.  

Budgetziel 

Ziele der Budgetierung sind in erster Linie die Dezentralisierung produktorientierter Verantwortung 
sowie eine ergebnisorientierte Steuerung.  

Budgetumfang 

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksa-
men Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt 
ist.  

Soll vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit des gesamten Budgets abgewichen wer-
den, ist ein entsprechender Vermerk im Haushaltsplan anzubringen. 

Zusätzlich zu der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets stehen die im Haushalt 
veranschlagten Mittel für Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) – Sach-
konto (6161000) auch budgetübergreifend zur Deckung von Mehraufwendungen bei gleichem 
Sachkonto (6161000) zur Verfügung.  

Zahlungswirksame Aufwendungen der Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen 
des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. 

Budgetüberschreitungen sind von dem jeweiligen Budgetverantwortlichen gegenüber dem Fach-
ausschuss zu begründen.  
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14 207149 2021

Personalkosten werden im Rahmen der sogenannten "Vorabdotierung" dem Deckungskreis entzo-
gen und budgetübergreifend zu einem Deckungskreis "Personalkosten" zusammengefasst. 

Budgetübertragungen 

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können gem. § 21 Abs. 1 GemHVO ganz oder teil-
weise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Ver-
anschlagung folgenden Jahres verfügbar.  

Die Ansätze nachstehend aufgeführter Produkte sind gemäß Beschluss der Gemeindevertretung 
vom 28.06.2017 für übertragbar erklärt:

Produktnummer Produktbezeichnung 
12.1260.01 Brandschutz 
12.1280.01 Katastrophenschutz 
24.2420.01 Betreuung von Schulkindern inkl. Hausaufgabenhilfe 
24.2420.02 Förderung von Schülern 
31.3150.05 Förderung anderer sozialer Einrichtungen 
31.3151.01 Soziale Einrichtungen für Ältere 
31.3154.03 Gemeindliche Wohnhäuser  
31.3155.02 Hilfen für Geflüchtete und Asylbewerber  
31.3156.04 Förderung Soziales Netz / Cafe Wunderbar 
33.3310.01 Förderung DRK 
36.3610.01 Förderung privatorganisierter Betreuungsangebote 
36.3621.01 Kinder- und Jugendförderung 
36.3650.01 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 
36.3660.01 Einrichtungen der Jugendarbeit 
55.5510.01 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 
55.5520.01 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufe, Gewässer und Kanäle 
55.5540.01 Förderung von Natur- und Landschaftsschutz 
55.5550.01 Bau und Unterhaltung von Feldwegen 
56.5610.01 Umweltschutzmaßnahmen 

Über die Übertragung entscheidet der Gemeindevorstand.  

Darüber hinaus können Ansätze für Aufwendungen nur mit Beschluss der Gemeindevertretung 
übertragen werden.  
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Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind kraft 
Verordnungsregelung übertragbar (§ 21 Abs. 2 GemHVO). Diese bleiben bis zur Fälligkeit der letz-
ten Zahlung für Ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 
zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen we-
sentlichen Teilen benutzt werden kann 

Die Vorschriften der Übertragbarkeit gem. § 21 Abs. 1 und 2 GemHVO gelten entsprechend für 
überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie nach § 100 
HGO genehmigt und bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch 
nicht geleistet worden sind. 

Erzielte Mehrerträge werden nicht in das Folgejahr übertragen. In begründeten Einzelfällen kann 
von dieser Regelung abgesehen werden. Die Entscheidung obliegt dem Gemeindevorstand. 

Budgetüberschreitungen 

Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden. Die Budgetverantwortlichen tragen die 
Verantwortung für die Einhaltung der Budgets.  

Da der Haushalt auf Schätzungen und Rahmenvorgaben beruht, sind Abweichungen jedoch nicht 
immer vermeidbar. Budgetüberschreitungen sind auf Grund ihrer Ursache zu unterscheiden nach 
beeinflussbaren (Management bedingten) und nicht beeinflussbaren (nicht Management beding-
ten) Entwicklungen.   

Beeinflussbare (Managementbedingte) Budgetüberschreitungen: 

 sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wur-
den.  

 Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 100 HGO. 
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Nicht beeinflussbare (nicht Management bedingte) Budgetüberschreitungen: 

 entziehen sich der direkten Einflussnahme der Budgetverantwortlichen und gehen nicht zu 
Lasten des vereinbarten Budgetrahmens.  

 Dies betrifft insbesondere Überschreitungen durch Beschlüsse der politischen Gremien 
bzw. der Dezernenten, die nicht auf Empfehlungen der Budgetverantwortlichen zurückzu-
führen sind 

 durch tarifvertragliche Veränderungen 
 durch unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse 

Als genehmigt gelten Mehraufwendungen/Budgetüberschreitungen aus folgenden Gründen: 

 Mehrkosten bei inneren Verrechnungen (ILB, Sachkonten der Kontenklasse 9) 
 Mehraufwand bei den verschiedenen Rückstellungen   
 Mehraufwand bei den Abschreibungspositionen (Sachkonten der Kontengruppe 66) 
 Mehraufwand durch Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit  
 Mehraufwand bei der Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer  
 Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage 
 auf Grund gesetzlicher Bestimmungen, z. B. im Abrechnungssystem begründet oder wegen 

höherer Gewerbesteuereinnahmen 
 Mehraufwand bei Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen auf Grund gesetzlicher Bestim-

mungen 
 Mehraufwand bei Buchungen zum Ausgleich von Gebührenhaushalten  
 Mehraufwand bei der Tilgung von Krediten bzw. der Rückzahlung von inneren Darlehen  

Einzelbeschlüsse sind in diesen Fällen nicht mehr erforderlich.  

Öffnungsklausel 

Soweit durch Beschlüsse der Gemeindevertretung, die nach Abschluss, aber während der Laufzeit 
dieser Richtlinien gefasst werden, Zielvereinbarungen der Richtlinien tangiert werden, entscheidet 
der Bürgermeister mit dem entsprechenden Budgetverantwortlichen einvernehmlich, ob durch die 
neue Beschlusslage gravierende Soll/Ist-Abweichungen zu erwarten sind, die Nachverhandlungen 
hinsichtlich der Bereitstellung des entsprechenden Budgets rechtfertigen. 
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Sanktionen 

Managementbedingte Überschreitungen des Zuschussbedarfs gehen grundsätzlich zu Lasten des 
Budgets des Folgejahres. Über Ausnahmen entscheidet der Gemeindevorstand. 

Berichtswesen 

Das Berichtswesen betrifft die regelmäßige Berichterstattung über die Erfüllung der Richtlinien. Sie 
erfolgt so rechtzeitig, dass Controlling und Gegensteuerung möglich sind. Der Budgetverantwortli-
che hat halbjährlich produktbezogene Berichte über die Finanzverwaltung an den Haupt- und Fi-
nanzausschuss zu richten. Die Grundlage für das Berichtswesen bildet § 28 GemHVO. 

Produktübergreifende Mittelverschiebungen innerhalb der Budgets sind der Gemeindevertretung 
quartalsweise vorzulegen. Ebenso ist ein Statusbericht über die Umsetzung der einmaligen Maß-
nahmen regelmäßig vorzulegen. 

Die Beschlüsse nach § 100 HGO der Gemeinde sind auf Seite 70 des Jahresabschlusses aufge-
listet. 

Im Vergleich zum Haushaltsansatz ergeben sich aus der Gesamtergebnisrechnung die Mehrauf-
wendungen wie folgt: 

Bezeichnung Haushaltsan-
satz/€ 

Ergebnis/ € Differenz
Ansatz./. Ergebnis
in €

Versorgungsaufwendungen 1.018.077,00 1.083.180,98 65.103,98
Abschreibungen 1.337.933,00 1.581.131,15 243.198,15
Steueraufwendungen einschl. Aufwen- 
dungen aus gesetzlichen Umlagever- 
pflichtungen 10.719.306,00 11.131.311,46 412.005,46
Transferaufwendungen 4.000,00 5.670,47 1.670,47
Außerordentliche Aufwendungen 0,00 18.938,75 18.938,75

Die Planüberschreitungen bei den Versorgungsaufwendungen ist auf Zuführungen bei den Pensi-
onsrückstellungen sowie auf höhere Beihilfezahlungen an Versorgungsempfänger zurückzuführen. 
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Das Mehr bei den Abschreibungen resultiert mit rund T€ 100 aus Forderungsabschreibungen. 
Diese entfallen primär auf Gewerbesteuerforderungen. Ferner resultiert die Überschreitung mit 
T€ 143 auf Abschreibungen von Investitionen, die erst im Laufe des Haushaltsjahres 2021 aktiviert 
wurden und nicht in den Ansätzen enthalten waren. 

Die Planabweichung bei den Steueraufwendungen resultiert aus den Abweichungen für die Kreis- 
und Schulumlage im Haushaltsjahr 2021 (einschließlich den Zuführungen zur Rückstellung für die 
Kreis- und Schulumlage) in Höhe von rund T€ 307. Darüber hinaus ist das Mehr bei den Steuer-
aufwendungen mit T€ 40 auf höhere Gewerbesteuerumlagen und mit T€ 25 auf höhere Heimatum-
lagen zurückzuführen, was der positiven Entwicklung bei den Gewerbesteuererträgen geschuldet 
ist. Ferner schlägt eine nicht eingeplante Umlagezahlung an den ÖPNV mit T€ 40 zu Buche. 

Die Überschreitung bei den Transferaufwendungen ist auf Ausstattungsaufwendungen für Obdach-
losenunterkünfte (Produkt 12-1220-01) zurückzuführen. Für diese Aufwendungen war kein Haus-
haltsansatz vorhanden. Die Aufwendungen konnten durch die noch verfügbaren Mittel des Ge-
samtbudgets 12-1220-01 SZW gedeckt werden. 

Im Kindergarten "Phantasien" wird Spielgeräte mit Pilzbefall entsorgt. Hierdurch sind außerordent-
liche Aufwendungen in Höhe von T€ 19 angefallen. 

Es entstanden über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO 
in Höhe von insgesamt € 382.131,95 (siehe Lage- und Rechenschaftsbericht S. 70).  

Die im Ergebnishaushalt nach 2022 übertragenen Haushaltsreste belaufen sich auf € 212.074,50. 

Darüber hinaus verweisen wir auf die Ausführungen im Jahresabschluss der Gemeinde. 

Grundsätzliches zur Einnahme- und Ausgabewirtschaft 

Bereits in den Haushaltsgenehmigungen der Kommunalaufsicht für 2009 wurde darauf hingewie-
sen, dass alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen sind. Bei einer Haushaltskonsolidierung sind 
dabei nicht nur die Ausgaben zu betrachten, sondern auch alle Einnahmen möglichst zu erzielen. 
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In den Haushaltsgenehmigungen der Kommunalaufsicht wird u. a. wiederholt darauf hingewiesen, 
dass neben Ausschöpfung wirklich aller Einnahmequellen, die konsumtiven Ausgaben auf den not-
wendigen Bedarf zu beschränken sind. Auch die Einstellung von kommunalen Leistungen in grö-
ßerem Umfang dürfe dann kein Tabu sein, soweit keine Finanzierung durch zusätzliche Einnah-
men von den Leistungsempfängern möglich ist. Unverzichtbar sei auch eine kritische Prüfung der 
Ansätze im Finanzhaushalt und im Investitionsprogramm im Hinblick darauf, ob die vorgesehenen 
Maßnahmen noch mit der aktuellen Haushaltssituation zu vereinbaren sind oder ob ihre dauerhafte 
oder zumindest vorübergehende Zurückstellung geboten ist. 

In den Haushaltsgenehmigungen der Kommunalaufsicht wurde u. a. weiter ausgeführt, dass die 
Gebühren und Beiträge im vertretbaren Umfang anzupassen sind. Gemäß § 93 HGO sind in erster 
Linie Einnahmen aus privatrechtlichen, dann aus öffentlich-rechtlichen Entgelten zu erzielen. Steu-
ern sind nachrangig als Einnahmen zu generieren. 

Die Gemeinde ist insoweit nicht frei bei ihren Entscheidungen zur Erzielung von Erträgen und Ein-
zahlungen. Sie ist verpflichtet im Rahmen des § 93 Abs. 2 HGO alle notwendigen Erträge und Ein-
zahlungen zur Erfüllung ihrer Aufgaben zu erzielen. 

Dies gilt auch für die Realisierung bestehender Forderungen, z. B. bei Erbbauzinsen, Erschlie-
ßungsbeiträgen und Grundsteuern. Die Gemeinde war auch bereits in der Vergangenheit verpflich-
tet, ihre offenen Forderungen nachzuverfolgen und zu realisieren.

Allgemeine Hinweise zu fehlenden Deckungsmitteln/Gebühreneinnahmen 

Fehlende Gebühren gehen stets zu Lasten der allgemeinen Deckungsmittel. Fehlende Deckungs-
mittel erhöhen die Fehlbeträge der Kommunen und gehen zu Lasten der künftigen Generationen 
sowie des Freiraums für freiwillige Aufgaben. Diese Handlungsweise stellt auch einen Verstoß ge-
gen das Äquivalenzprinzip dar, demgemäß sich die Höhe der Gebühren nach dem Maß des Nut-
zens aus staatlichen Leistungen bemessen soll. 

Ab dem Jahr 2013 ist das neue KAG anzuwenden. Kostenüber- bzw. Kostenunterdeckungen sind 
in den folgenden fünf Jahren auszugleichen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, 
dass politisch gewollte Kostenunterdeckungen in zukünftigen Rechnungsperioden nicht ausgegli-
chen werden können (vgl. VGH München, Urteil vom 25. Februar 1998). Sie gehen dann zu Lasten 
der allgemeinen Deckungsmittel. 
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Da sich die voraussichtlichen Kosten öffentlicher Einrichtungen nicht exakt veranschlagen lassen, 
sind zwingend für alle Gebührenhaushalte jährlich Vor- und Nachkalkulationen zu erstellen. Künftig 
sind für kalkulatorische Über- und Unterdeckungen und für die durch Beschluss gewollten Unterde-
ckungen gesonderte Nachweise zu führen. 

Gebührenhaushalte/Einnahmewirtschaft 

Gebührensätze sind nach dem Gesetz über kommunale Abgaben (KAG) so zu bemessen, dass 
die Kosten der Einrichtungen gedeckt werden (§ 10 Abs. 2 KAG). Die Vorschrift regelt, welche 
Kosten im Einzelnen einzubeziehen sind. Neben laufenden Sach- und Personalkosten sind dies 
vor allem Abschreibungen und kalkulatorische Verzinsung. Hierbei wurde festgestellt, dass bei ei-
nigen Gebührenhaushalten/Einrichtungen erhebliche Zuschussbedarfe vorhanden sind (z. B. Be-
treuung von Schulkindern, Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen). 

Die Betrachtung der Entwicklung der Kostengrade erfolgt auf Grund der verfügbaren Daten ab 
dem 1. Jahresabschluss in die Zukunft. So lassen sich Entwicklungen und gegebenenfalls Hand-
lungsbedarfe gut ableiten. 

Im Rahmen der Prüfung wurden folgende Gebührenhaushalte/Einrichtungen untersucht: 

Abfallbeseitigung 53-5370-01 

Jahr Ertrag / € Aufwand / € Ergebnis / € Kosten-  
deckungsgrad

Warn-
grenze

2011 1.730.119,07 1.624.702,88 105.416,19 >100,00% 100,00%
2012 1.802.893,74 1.802.893,74 0,00 100,00% 100,00%
2013 1.835.337,87 1.835.337,87 0,00 100,00% 100,00%
2014 1.746.636,60 1.746.636,60 0,00 100,00% 100,00%
2015 1.669.135,27 1.669.135,27 0,00 100,00% 100,00%
2016 1.588.308,09 1.588.308,09 0,00 100,00% 100,00%
2017 1.636.784,19 1.636.784,19 0,00 100,00% 100,00%
2018 1.666.338,48 1.666.338,48 0,00 100,00% 100,00%
2019 1.548.911,38 1.697.822,93 -148.911,55 91,23% 100,00%
2020 127.216,70 132.226,59 -5.009,89 96,21% 100,00%
2021 116.603,69 129.398,84 -12.795,15 90,11% 100,00%

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 15. November 2019 beschlossen, die Abfallsat-
zung der Gemeinde Trebur mit Wirkung zum 31. Dezember 2019 aufzuheben. 
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Dieser Beschluss war notwendig, da die Gemeindevertretung am 24. März 2017 beschlossen hat, 
die Aufgabenstellung der Abfallentsorgung an den Abfallwirtschaftsverband des Kreises Groß-Ge-
rau (AWV) mit Wirkung zum 1. Januar 2020 zu übergeben. 

Die Aufwendungen und Erträge im Haushaltsjahr resultieren im Wesentlichen aus den bei der Ge-
meinde verbleibenden Aufgabenstellungen. 

Produkt Brandschutz 12-1260-01

Jahr Ertrag / € Aufwand / € Ergebnis / € Kosten- 
deckungsgrad

Warn-
grenze

2011 24.237,14 473.156,27 -448.919,13 5,12% <10%
2012 26.865,47 792.689,88 -765.824,41 3,39% <10%
2013 34.646,06 695.689,09 -661.043,03 4,98% <10%
2014 39.456,29 690.406,55 -650.950,26 5,71% <10%
2015 50.388,48 622.519,04 -572.130,56 8,09% <10%
2016 49.429,37 633.508,91 -584.079,54 7,80% <10%
2017 107.572,56 666.564,84 -558.992,28 16,14% <10%
2018 94.331,92 710.451,04 -616.119,12 13,28% <10%
2019 70.081,10 726.843,09 -656.761,99 9,64% <10%
2020 107.769,47 782.764,05 -674.994,58 13,77% <10%
2021 116.979,64 818.828,80 -701.849,16 14,29% <10%

Die Gemeindevertretung hat am 29 Oktober 2021 die Neufassung der Feuerwehrgebührensatzung 
beschlossen. Die neue Feuerwehrgebührensatzung ist am 5. November 2021 in Kraft getreten. 
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Bestattungen- 55-5530-01

Jahr Ertrag / € Aufwand / € Ergebnis / € Kosten-  
deckungsgrad

Warn-
grenze

2011 120.339,72 300.630,42 -180.290,70 40,03% <80%
2012 136.885,07 321.966,47 -185.081,40 42,52% <80%
2013 155.947,28 318.210,04 -162.262,76 49,01% <80%
2014 139.978,40 325.986,11 -186.007,71 42,94% <80%
2015 142.608,38 289.753,16 -147.144,78 49,22% <80%
2016 156.301,37 278.866,71 -122.565,34 56,05% <80%
2017 165.851,66 288.988,43 -123.136,77 57,39% <80%
2018 159.945,98 243.124,40 -83.178,42 65,79% <80%
2019 301.269,24 235.501,94 65.767,30 127,93% <80%
2020 264.924,03 259.036,95 5.887,08 102,27% <80%
2021 296.611,47 272.646,79 23.964,68 108,79% <80%

Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 25. Mai 2018 die Änderung der Gebührenordnung 
zur Friedhofsordnung der Gemeinde Trebur mit Wirkung zum 1. Juli 2018 beschlossen. 

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen 36-3650-01 

Zuschüsse und Zuweisungen Dritter sind bei der Berechnung des Kostendeckungsgrades nicht 
berücksichtigt.

Jahr Ertrag / € Aufwand / € Ergebnis / € Kosten-  
deckungsgrad

Warn-
grenze

2011 768.724,36 4.061.089,34 -3.292.364,98 18,93% <33%
2012 839.548,12 4.224.601,70 -3.385.053,58 19,87% <33%
2013 837.215,44 4.672.194,97 -3.834.979,53 17,92% <33%
2014 824.905,68 4.805.616,57 -3.980.710,89 17,17% <33%
2015 838.728,48 4.423.155,49 -3.584.427,01 18,96% <33%
2016 1.111.408,45 4.781.874,61 -3.670.466,16 23,24% <33%
2017 1.115.988,06 4.675.275,29 -3.559.287,23 23,87% <33%
2018 1.000.039,30 4.965.210,92 -3.965.171,62 20,14% <33%
2019 757.926,73 5.119.352,32 -4.361.425,59 14,81% <33%
2020 686.653,57 5.623.199,44 -4.936.545,87 12,21% <33%
2021 775.903,85 6.045.881,67 -5.269.977,82 12,83% <33%

Die Gemeindevertretung beschließt am 9 Juli 2021 die Neufassung der Gebührensatzung zur Be-
nutzung der Kindertagesstätte. In den Jahren 2021 und 2022 werden die Gebühren nicht erhöht- 
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Der Kostendeckungsgrad von einem Drittel bei den Elternentgelten sollte nach allen Aufwendun-
gen, die durch die Betreuung (ohne Verpflegung) entstehen, erreicht werden. 

Zur besseren Transparenz bei der Kalkulation empfehlen wir, jeden Gebührentatbestand geson-
dert zu betrachten und zu bewerten, z. B. was kostet die Ganztagsversorgung, die Halbtagsversor-
gung, der Stundenzukauf etc. (Ganztagsversorgung, Stundenversorgung durch Zukauf, Halb-
tagsversorgung etc.). 

Die Ermittlung der Kostendeckungsgrade erfolgt unter Beachtung der Ausführungen der Überörtli-
chen Prüfung im Kommunalbericht 2014 des Hessischen Rechnungshofes. Demnach sollten die 
Gemeinden einen angemessenen Deckungsgrad von 30 bis 35 Prozent allein über die Elternbei-
träge anstreben. 

Die sogenannte Drittelregelung findet auch bei der Berechnung des Kostenausgleichs gemäß § 28 
Absatz 2 des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJBG) Anwendung. 

In welchem Umfang der Kostendeckungsgrad gesteigert werden kann, sollte sowohl unter wirt-
schaftlichen – als auch unter sozialpolitischen Erwägungen von den Gemeindegremien entschie-
den werden. 

Betreuung von Schulkindern 24-2420-01 

Jahr Ertrag / € Aufwand / € Ergebnis / €
Kosten- Warn-

deckungsgrad grenze
2011 240.539,70 458.385,09 -217.845,39 52,48% <100%
2012 249.480,66 498.249,12 -248.768,46 50,07% <100%
2013 238.843,02 459.490,37 -220.647,35 51,98% <100%
2014 190.205,05 429.852,11 -239.647,06 44,25% <100%
2015 204.318,74 419.599,84 -215.281,10 48,69% <100%
2016 172.746,50 371.931,66 -199.185,16 46,45% <100%
2017 168.043,04 348.283,39 -180.240,35 48,25% <100%
2018 188.375,30 336.748,32 -148.373,02 55,94% <100%
2019 174.544,26 311.003,07 -136.458,81 56,12% <100%
2020 142.245,70 303.805,57 -161.559,87 46,82% <100%
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Jahr Ertrag / € Aufwand / € Ergebnis / €
Kosten- Warn-

deckungsgrad grenze
2011 240.539,70 458.385,09 -217.845,39 52,48% <100%
2012 249.480,66 498.249,12 -248.768,46 50,07% <100%
2013 238.843,02 459.490,37 -220.647,35 51,98% <100%
2014 190.205,05 429.852,11 -239.647,06 44,25% <100%
2015 204.318,74 419.599,84 -215.281,10 48,69% <100%
2016 172.746,50 371.931,66 -199.185,16 46,45% <100%
2017 168.043,04 348.283,39 -180.240,35 48,25% <100%
2018 188.375,30 336.748,32 -148.373,02 55,94% <100%
2019 174.544,26 311.003,07 -136.458,81 56,12% <100%
2020 142.245,70 303.805,57 -161.559,87 46,82% <100%
2021 127.754,77 357.685,89 -229.931,12 35,72% <100%

Musikschule 26-2630-01 

Da es sich um eine freiwillige Aufgabe handelt, ist ein Kostendeckungsgrad von 100 % anzustre-
ben. 

Jahr Ertrag / € Aufwand / € Ergebnis / €
Kosten- Warn-

deckungsgrad grenze
2011 73.705,68 81.382,27 -7.676,59 90,57% <100%
2012 62.617,73 75.190,93 -12.573,20 83,28% <100%
2013 57.763,34 78.178,13 -20.414,79 73,89% <100%
2014 58.779,42 77.068,77 -18.289,35 76,27% <100%
2015 59.335,49 84.677,74 -25.342,25 70,07% <100%
2016 55.261,59 67.115,25 -11.853,66 82,34% <100%
2017 38.040,24 42.286,47 -4.246,23 89,96% <100%
2018 30.916,84 33.926,17 -3.009,33 91,13% <100%
2019 28.137,00 33.957,15 -5.820,15 82,86% <100%
2020 32.888,42 38.810,68 -5.922,26 84,74% <100%
2021 33.955,62 42.753,58 -8.797,96 79,42% <100%
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Freibad 42-4240-02

Jahr Ertrag / € Aufwand / € Ergebnis / €
Kosten- Warn-

deckungsgrad grenze
2011 119.000,78 463.382,26 -344.381,48 25,68% <35%
2012 166.182,83 510.565,38 -344.382,55 32,55% <35%
2013 216.909,59 560.856,58 -343.946,99 38,67% <35%
2014 167.889,96 505.882,78 -337.992,82 33,19% <35%
2015 224.534,39 465.235,01 -240.700,62 48,26% <35%
2016 207.029,72 469.356,00 -262.326,28 44,11% <35%
2017 182.587,99 427.859,85 -245.271,86 42,67% <35%
2018 261.012,46 453.326,29 -192.313,83 57,58% <35%
2019 252.847,93 471.885,46 -219.037,53 53,58% <35%
2020 79.160,83 526.275,32 -447.114,49 15,04% <35%
2021 215.118,67 604.944,28 -389.825,61 35,56% <35%

Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 2. Juni 2021 eine neue Haus- und Badeordnung 
beschlossen,  

Waldwirtschaft 55-5550-02 

Jahr Ertrag / € Aufwand / € Ergebnis / €
Kosten- Warn-

deckungsgrad grenze
2011 140.764,18 255.080,44 -114.316,26 55,18% <100%
2012 156.248,39 246.305,51 -90.057,12 63,44% <100%
2013 128.934,65 255.285,62 -126.350,97 50,51% <100%
2014 173.857,23 242.919,80 -69.062,57 71,57% <100%
2015 191.657,75 182.642,52 9.015,23 104,90% <100%
2016 200.911,20 159.020,31 41.890,89 126,30% <100%
2017 174.420,95 158.535,94 15.885,01 110,02% <100%
2018 261.141,34 179.864,00 81.277,34 145,19% <100%
2019 150.450,57 216.061,01 -65.610,44 69,63% <100%
2020 154.037,83 178.193,17 -24.155,34 86,44% <100%
2021 96.972,21 142.934,41 -45.962,20 67,84% <100%

Mit Erstellung der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2008 wird in allen geprüften Jahresabschlüssen 
eine zweckgebundene Waldrücklage in Höhe von € 352.212,17 ausgewiesen. Eine Rücklagenbe-
wegung ist seitdem nicht mehr erfolgt. Wir empfehlen im Rahmen der Aufstellung des Jahresab-
schlusses die Rücklagenbewegungen durchzuführen. 
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Nach dem Waldwirtschaftsgesetz ist der Wald betriebswirtschaftlich zu führen, kalkulatorische 
Kosten sind zu berechnen und zu berücksichtigen. Die Deckung sollte durch den Holzverkauf erfol-
gen. Es gilt das Äquivalenzprinzip. Die Teilfinanzierung der Aufwendungen durch allgemeine De-
ckungsmittel entspricht nicht den haushaltsrechtlichen Vorgaben. Bei privatrechtlichen Verträgen 
ist die Höhe des Verkaufspreises nur an den Markt gebunden, nicht aber an den Grundsatz des 
Vertretbaren (nach § 93 HGO). Kann durch die Verkaufserlöse und andere Einnahmen keine Kos-
tendeckung erreicht werden, ist im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten ein Ausgleich aus Mitteln 
der Rücklage herbeizuführen.  

Zulässigkeit von übertragenen Haushaltsermächtigungen 

Die Übertragung von Haushaltsausgaberesten in das Folgejahr erfolgte auf Grundlage geltender 
Budgetrichtlinien. Die übertragenen Haushaltsausgabereste erhöhen das Budgetvolumen des 
neuen Haushaltsjahres und belasten diese im Ergebnis entsprechend. 

Haushaltsermächtigungen wurden gemäß Jahresabschlussarbeiten 2021 wie folgt übertragen:

von 2021 nach 2022
HE Ergebnishaushalt     212.074,50 € 
HE Finanzhaushalt  1.063.605,08 € 

Inanspruchnahme und Vortrag von Kreditermächtigungen 

Die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung sah für das Haushaltsjahr 2021 
keine Kreditermächtigung zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men vor. Folglich wurden auch keine beansprucht. 

Die Entwicklung des Schuldenstandes bei Kreditinstituten stellt sich in diesem Zusammenhang wie 
folgt dar: 

Schuldenstand 01.01.2021 Kreditinstitute 3.608.062,95 €
Darlehensaufnahme 0,00 €

Tilgung 2021 263.014,05 €
Schuldenstand 31.12.2021 Kreditinstitute 3.345.048,90 €
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Finanzrechnung 

Ein Höchstbetrag für Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wurde nicht festgesetzt. 

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen in Höhe von T€ 7.013 aus der Ablö-
sung der Kassenkredite durch die WI-Bank erfasst. Hierfür ist von 2019 bis 2042 ein Jahresbeitrag 
von T€ 329 und im Jahr 2043 ein Beitrag in Höhe von T€ 105 zu leisten. 

Gesamturteil zur Haushaltswirtschaft 

Über die genannten Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die 
nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltswirtschaft von 
Bedeutung sind. 
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F. Bescheinigung des Abschlussprüfers 

An den Kreisausschuss des Groß-Gerau-Kreises, Revision, Groß-Gerau 

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Vermögensrechnung, Ergebnisrechnung, Fi-
nanz-rechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und des Rechenschaftsbe-
richts der Gemeinde Trebur für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 geprüft. 
Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht nach den ge-
meinderechtlichen Vorschriften von Hessen und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung lie-
gen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gemeinde. Unsere Aufgabe ist es, auf der 
Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung und über den Rechenschaftsbericht abzugeben. 

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 128 Abs. 1 HGO unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Un-
richtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Rechenschaftsbericht ver-
mittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender 
Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse 
über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gemeinde so-
wie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die 
Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die 
Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht überwiegend auf der Basis 
von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungs-
grundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung 
der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichts.  

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Be-
urteilung bildet und die Prüfung als Grundlage für die Beschlussfassung der Gemeindevertreterver-
sammlung über den Jahresabschluss sowie für die Entscheidung über die Entlastung des Gemein-
devorstands dienen kann. 

CURACCIN 



207149 2021 29 

Unsere Prüfung hat mit Ausnahme der Folgebilanzierung eines Grundstücksverkaufs (siehe Ab-
schnitt Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung) zu keinen weiteren wesentlichen 
Einwendungen geführt. Mit diesen Ausnahmen entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen 
Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gemeinde Trebur. 

Mit diesen Ausnahmen entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermit-
telt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde Trebur. 

Darmstadt, am 12. Dezember 2022 

CURACON GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Zweigniederlassung Darmstadt

  

Mast Blum
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüferin

(digital signiert) (digital signiert) 

CURACCIN 





Anlagen 

Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2021 

Ergebnisrechnung zum 31. Dezember 2021 

Finanzrechnung zum 31. Dezember 2021 

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017



Gemeinde Trebur  
Vermögensrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 

A K T I V S E I T E 31.12.2021 31.12.2020
€ € €

1. Anlagevermögen
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte 38.201,74 39.266,53 
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse 385.105,95 380.092,64 

423.307,69 419.359,17 
1.2 Sachanlagen

1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte 21.667.599,78 21.666.735,28 
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken 14.047.085,69 14.695.592,91 
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 10.620.101,49 10.836.665,63 
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung 29.749,06 16.895,79 
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.936.428,14 1.554.902,94 
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau 54.682,60 109.659,60 

48.355.646,76 48.880.452,15 

1.3 Finanzanlagen
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 404.460,06 404.460,06 
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen 4.586.634,35 5.015.768,27 
1.3.3 Beteiligungen 1.180.871,53 1.180.871,53 
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens 158.351,77 145.067,45 
1.3.5 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen) 927.959,56 942.563,43 

7.258.277,27 7.688.730,74 
56.037.231,72 56.988.542,06 

2. Umlaufvermögen
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

2.1.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, 
Transferleistungen, Investitionszuweisungen
und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 876.386,77 991.206,62 

2.1.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen 
Abgaben, Umlagen 881.307,71 471.412,71 

2.1.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 47.313,11 48.612,59 
2.1.4 Sonstige Vermögensgegenstände 51.624,90 114.282,43 

1.856.632,49 1.625.514,35 

2.2 Flüssige Mittel 7.206.606,06 3.774.420,43 
9.063.238,55 5.399.934,78 

3. Rechnungsabgrenzungsposten 17.231,98 2.852.888,95 

65.117.702,25 65.241.365,79 



P A S S I V S E I T E
31.12.2021 31.12.2020

€ € €

1. Eigenkapital
1.1 Netto-Position 36.678.138,49 35.636.056,04 
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 279.238,95 1.610.577,34 
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses 2.263.421,16 2.263.421,16 
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen 352.212,17 352.212,17 

1.3 Ergebnisverwendung
1.3.1 Ergebnisvortrag 0,00 0,00 

1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 0,00 0,00 
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren 0,00 0,00 

1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 555.523,66 – 289.255,94 
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag 458.010,47 – 682.754,54 
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/-fehlbetrag 97.513,19 393.498,60 

555.523,66 – 289.255,94 
40.128.534,43 39.573.010,77 

2. Sonderposten
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, 

-zuschüsse und Investitionsbeiträge
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 2.740.185,21 2.790.642,87 
2.1.2 Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich 45.495,59 51.081,96 
2.1.3 Investitionsbeiträge 3.163.779,10 3.343.502,59 
2.1.4 Sonstige Sonderposten 101.317,03 108.954,59 

6.050.776,93 6.294.182,01 
6.050.776,93 6.294.182,01 

3. Rückstellungen
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 5.778.080,00 5.636.113,00 
3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse 497.228,79 772.669,88 
3.3 Sonstige Rückstellungen 508.082,19 276.381,84 

6.783.390,98 6.685.164,72 
4. Verbindlichkeiten

4.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 3.345.048,90 3.608.062,95 

3.345.048,90 3.608.062,95 
4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, 

Transferleistungen und Investitionszuweisungen 
und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen 105.151,22 42.189,77 

4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 395.046,52 425.827,04 
4.4 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben 0,00 0,00 
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten 7.358.265,17 7.727.903,89 

11.203.511,81 11.803.983,65 

5. Rechnungsabgrenzungsposten 951.488,10 885.024,64 
65.117.702,25 65.241.365,79 





Gemeinde Trebur  
Ergebnisrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 

Nr. Konten Bezeichnung 
Ergebnis des 

Vorjahres 2020 

Fortgeschriebener Ansatz 

des Haushaltsjahres 

2021 

Ergebnis des Haushalts-

jahres 2021 

Vergleich fortgeschriebe-

ner Ansatz/Ergebnis des 

Haushaltsjahres 

 (Sp. 5./.Sp.6.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 50 Privatrechtliche Leistungsentgelte 699.655,19 € 615.642,00 € 590.117,48 € -25.524,52 € 

2 51 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.078.199,57 € 1.347.000,00 € 1.251.756,95 € -95.243,05 € 

3 548-549 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 261.220,60 € 222.082,00 € 225.051,52 € 2.969,52 € 

4 52 

Bestandsveränderungen 

 und aktivierte Eigenleistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

5 55 
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich  

Erträge aus gesetzlichen Umlagen 
16.499.910,84 € 16.872.523,00 € 17.733.138,96 € 860.615,96 € 

6 547 Erträge aus Transferleistungen 652.146,00 € 761.985,00 € 666.750,01 € -95.234,99 € 

7 540-543 
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für  

laufende Zwecke und allgemeine Umlage 
6.939.673,10 € 6.633.396,00 € 6.732.337,77 € 98.941,77 € 

8 546 
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 

Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 
367.720,83 € 338.635,00 € 380.401,76 € 41.766,76 € 

9 53 Sonstige ordentliche Erträge 638.574,56 € 918.183,00 € 661.298,63 € -256.884,37 € 

10 

Summe der ordentlichen Erträge 

(Nr. 1 bis 9) 27.137.100,69 € 27.709.446,00 € 28.240.853,08 € 531.407,08 €

11 
62, 63,  

640- 643, 647- 649, 65 
Personalaufwendungen 8.968.345,36 € 9.539.198,00 € 9.449.185,59 € -90.012,41 € 

12 644-646 Versorgungsaufwendungen 1.036.991,53 € 1.018.077,00 € 1.083.180,98 € 65.103,98 € 

13 
60, 61,  

67-69 
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.891.279,31 € 4.702.633,98 € 4.225.219,49 € -477.414,49 € 

14 66 Abschreibungen 1.433.692,34 € 1.337.933,00 € 1.581.131,15 € 243.198,15 € 

15 71 
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse  

sowie besondere Finanzaufwendungen 
463.529,69 € 463.179,00 € 319.988,58 € -143.190,42 € 

16 73 
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen  

aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 
12.094.009,00 € 10.719.306,00 € 11.131.311,46 € 412.005,46 € 

17 72 Transferaufwendungen 3.778,40 € 4.000,00 € 5.670,47 € 1.670,47 € 

18 70, 74, 76 Sonstige ordentliche Aufwendungen 25.623,64 € 26.494,00 € 25.135,40 € -1.358,60 € 

19 

Summe der ordentlichen Aufwendungen 

(Nr. 11 bis 18) 27.917.249,27 € 27.810.820,98 € 27.820.823,12 € 10.002,14 €

20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10./.Nr. 19) -780.148,58 € -101.374,98 € 420.029,96 € 521.404,94 €

21 56, 57 Finanzerträge 217.653,06 € 141.729,00 € 136.916,72 € -4.812,28 € 

22 77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen 120.259,02 € 133.035,00 € 98.936,21 € -34.098,79 € 

23 Finanzergebnis (Nr. 21./.Nr. 22) 97.394,04 € 8.694,00 € 37.980,51 € 29.286,51 €

24 Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23) -682.754,54 € -92.680,98 € 458.010,47 € 550.691,45 €

25 59 Außerordentliche Erträge 447.153,96 € 136.665,00 € 116.451,94 € -20.213,06 € 

26 79 Außerordentliche Aufwendungen 53.655,36 € 0,00 € 18.938,75 € 18.938,75 € 

27 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25./Nr. 26) 393.498,60 € 136.665,00 € 97.513,19 € -39.151,81 €

28   Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27) -289.255,94 € 43.984,02 € 555.523,66 € 511.539,64 €



Gemeinde Trebur  
Finanzrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 

Nr. Bezeichnung 
Ergebnis des 

Vorjahres 2020 

Fortgeschriebe-

ner Ansatz  

2021 

Ergebnis des 

Haushaltsjahres 

2021 

Vergleich Er-

gebnis des 

Haushaltsjah-

res/Ergebnis 

des Vorjahres

 (Sp. 3./.Sp. 4.) 

1 2 3 4 5

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 682.745,01 € 615.642,00 € 582.239,62 € -33.402,38 €

2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.096.852,12 € 1.279.000,00 € 1.260.913,48 € -18.086,52 €

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen 279.161,25 € 222.082,00 € 176.447,81 € -45.634,19 €

4 
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich  

Erträge aus gesetzlichen Umlagen 
16.795.122,55 € 16.872.523,00 € 17.266.443,80 € 393.920,80 €

5 Einzahlungen aus Transferleistungen 652.145,99 € 761.985,00 € 666.750,01 € -95.234,99 €

6 
Zuweisungen und Zuschüsse für  

laufende Zwecke und allgemeine Umlagen 
6.974.249,97 € 6.633.396,00 € 6.732.455,47 € 99.059,47 €

7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 213.704,75 € 231.729,00 € 138.046,01 € -93.682,99 €

8 
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche  

Einzahlungen, die sich nicht aus der Investitionstätigkeit ergeben 
622.981,03 € 828.183,00 € 690.451,54 € -137.731,46 €

9 
Summe Einzahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)

27.316.962,67 € 27.444.540,00 € 27.513.747,74 € 69.207,74 €

10 Personalauszahlungen 8.966.480,89 € 9.539.198,00 € 9.437.862,77 € -101.335,23 €

11 Versorgungsauszahlungen 919.096,79 € 853.283,00 € 946.560,84 € 93.277,84 €

12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 4.087.529,47 € 4.686.633,98 € 3.809.184,21 € -877.449,77 €

13 Auszahlungen für Transferleistungen 3.753,40 € 4.000,00 € 5.770,47 € 1.770,47 €

14
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 

sowie besondere Finanzauszahlungen 

sowie besondere Finanzaufwendungen 

285.891,09 € 463.179,00 € 353.215,26 € -109.963,74 €

15
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzli-

chen Umlageverpflichtungen 
11.566.856,88 € 11.301.506,00 € 8.575.259,55 € -2.726.246,45 €

16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen 120.796,88 € 133.035,00 € 99.493,04 € -33.541,96 €

17
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige  

außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus der Investitionstätig-

keit ergeben 

76.386,73 € 26.494,00 € 25.267,10 € -1.226,90 €

18
Summe Auszahlungen aus laufender  
Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)

26.026.792,13 € 27.007.328,98 € 23.252.613,24 € -3.754.715,74 €

19
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender 
Verwaltungstätigkeit (Nr. 10./.Nr. 19)

1.290.170,54 € 437.211,02 € 4.261.134,50 € 3.823.923,48 €



20
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen  

und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen
103.773,26 € 155.690,00 € 192.665,87 € 36.975,87 €

21
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des 

Sachanlagevermögens und  

des immateriellen Anlagevermögens

248.662,51 € 270.000,00 € 55.025,21 € -214.974,79 €

22
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen  

des Finanzanlagevermögens
3.950.297,17 € 442.811,00 € 4.443.737,79 € 4.000.926,79 €

23
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  
(Nr. 20 bis 22)

4.302.732,94 € 868.501,00 € 4.691.428,87 € 3.822.927,87 €

24
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken  

und Gebäuden
0,00 € 41.902,05 € 0,00 € -41.902,05 €

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 664.370,35 € 3.258.591,12 € 149.971,10 € -3.108.620,02 €

26
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige  

Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen
312.011,41 € 1.194.558,40 € 781.498,37 € -413.060,03 €

27
Auszahlungen für Investitionen in das  

Finanzanlagevermögen
3.500.000,00 € 0,00 € 4.000.000,00 € 4.000.000,00 €

28
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  
(Nr. 24 bis 27)

4.476.381,76 € 4.495.051,57 € 4.931.469,47 € 436.417,90 €

29
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investiti-
onstätigkeit (Nr. 23./.Nr. 28)

-173.648,82 € -3.626.550,57 € -240.040,60 € 3.386.509,97 €

30
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf  
(Nr. 19 und 29)

1.116.521,72 € -3.189.339,55 € 4.021.093,90 € 7.210.433,45 €

31
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darle-

hen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 
89.477,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

32
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen 

und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 
586.633,47 € 592.003,00 € 591.964,05 € -38,95 €

33
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus  
Finanzierungstätigkeit (Nr. 31./.Nr. 32)

-497.155,96 € -592.003,00 € -591.964,05 € 38,95 €

34
Änderung des Zahlungsmittelbestands zum Ende des  
Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)

619.365,76 € -3.781.342,55 € 3.429.129,85 € 7.210.472,40 €

35
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, 

Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahmen und  

Kassenkrediten) 

24.523,39 € 0,00 € 17.573,16 € 17.573,16 €

36
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel,  

Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) 
21.474,40 € 0,00 € 14.517,38 € 14.517,38 €

37
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haus-
haltsunwirksamen Zahlungsvorgängen  
(Nr. 35./.Nr. 36)

3.048,99 € 0,00 € 3.055,78 € 3.055,78 €

38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres 3.152.005,68 € 3.774.420,43 €

39
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln  
(Nr. 34 und 37)

622.414,75 € 3.432.185,63 €

40
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres  
(Nr. 38 und 39)

3.774.420,43 € 7.206.606,06 €





Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen,
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt,
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen
hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden.
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen
Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1,
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB,
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht
entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz
beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323
Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach §
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu
machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten
Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer,
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen
und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist,
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform
vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und
dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als
Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht.
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Vollständigkeitserklärung 

Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht für das Haushaltsjahr 2021 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 

ANLAGE 6.2.1 

Herr Bürgermeister Jochen Engel gibt persönlich folgende Erklärung ab: 

Aufklärungen und Nachweise 

1. Der Revision des Kreises Groß-Gerau sind die von ihr gemäß § 128 HGO verlangten 
und darüber hinaus für eine sorgfältige Prüfung notwendigen Nachweise und Informa
tionen vollständig und nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt wor
den. 

2. Felgende von mir benannten Auskunftspersonen sind angewiesen worden, der Revi
sion alle Auskünfte, Nachweise und Informationen richtig und vollständig zu geben: 

Uta Mundschenk, FD 3.2 - Finanzverwaltung 

Patricia Botzen, FD 3.2 - Kassenverwalterin 

Bernhard Wambold, Fachbereichsleitung Allgemeine Verwaltung und Finanzen 

Angelika Kobold, Fachdienstleitung 3.2 - Finanzverwaltung 

Christiane Krichbaum, FD 3.2 - stellv. Kassenverwalterin 

Buchführung, Inventar. Zahlungsabwicklung (§§ 33 - 37 GemHVO) 

1. Es sind alle Bücher, Belege und sonstigen Unterlagen zur Verfügung gestellt worden. 
Zu den Unterlagen gehören neben den Büchern der Finanzbuchhaltung insbesondere 
Verträge und Schriften von besonderer Bedeutung, Arbeits- und Dienstanweisungen 
sowie Organisationspläne, die zum Verständnis der Buchführung erforderlich sind. 

2. In den Unterlagen der Finanzbuchhaltung sind alle Geschäftsvorfälle, die für das Haus
haltsjahr buchungspflichtig waren, erfasst und belegt. Zu den Belegen gehören alle für 
die richtige und vollständige Ermittlung der Ansprüche und Verpflichtungen zu Grunde 
zu legenden Nachweise (begründende Unterlagen). 

3. Die nach § 33 Abs. 5 GemHVO erforderliche Beachtung der Grundsätze ordnungs
gemäßer DV-gestützter Buchführungssysteme wurde sichergestellt. 

4. Bei der Inventur sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Inventur beachtet und alle im 
wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände und die Schulden er
fasst worden. 

5. Die nach § 33 Abs. 6 GemHVO erforderlichen Regelungen zu Sicherheitsstandards 
und interner Aufsicht wurden erlassen und sind in aktueller Fassung vorgelegt worden. 
Die Aufsicht über die Finanzbuchhaltung wurde 

• von mir wahrgenommen 

[8Jauf die unter Punkt 2. genannten Personen übertragen und hiervon wahrgenom
men 

Seite 1 



ANLAGE 6.2.1 

Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht 

1. Der Jahresabschluss beinhaltet alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Ver
pflichtungen, Rückstellungen, Wagnisse (z. B. drohende Verluste aus schwebenden 
Verfahren) und Abgrenzungen, sämtliche Aufwendungen und Erträge und sämtliche 
Aus- und Einzahlungen. Der Anhang enthält alle erforderlichen Angaben. 

2. Im Rechenschaftsbericht sind alle Vorgänge von besonderer Bedeutung erläutert wor
den, insbesondere sind alle Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung, wie sie 
von mir eingeschätzt werden, dargestellt. 

3. Zu berücksichtigende Ereignisse nach dem Bilanzstichtag 

[8Jbestehen nicht 
Osind gesondert erläutert 

4. Umstände, die der Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden 
Bildes der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage entgegenstehen 

[8Jbestehen nicht 
Osind gesondert erläutert 

5. Im Beteiligungsbericht, der bezogen auf den Abschlussstichtag fortgeschrieben und 
dem Jahresabschluss beigefügt ist, ist die wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Be
tätigung der Gemeinde, unabhängig davon, ob verselbstständigte Aufgabenbereiche 
dem Konsolidierungskreis des Gesamtabschlusses angehören, vollständig erläutert. 
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unterneh
men, Beteiligungen und Sondervermögen bestanden am Abschlussstichtag 

Onicht 

[8Jnur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind 

6. Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Verlustübernahmeverträgen und sonstigen Si
cherheiten bestanden am Abschlussstichtag 

Onicht 

[8Jnur in der Höhe, in der sie im Jahresabschluss berücksichtigt sind 

Im Anhang des Jahresabschlusses der Gemeinde sind alle Haftungsverhältnisse aus 
der Bestellung von Sicherheiten nachrichtlich ausgewiesen. 

7. Rückgabeverpflichtungen für in der Jahresbilanz ausgewiesene Vermögensgegen
stände sowie Rücknahmeverpflichtungen für nicht in der Jahresbilanz ausgewiesene 
Vermögensgegenstände bestanden am Abschlussstichtag 

[glnicht 

• und sind unter Ziffer aufgeführt 
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ANLAGE 6.2.1 

8. Derivative Finanzinstrumente (z. B. fremdwährungs-, zins-, wertpapier- und indexbe
zogene Optionsgeschäfte und Terminkontrakte, Zins- und Währungsswaps, Forward 
Rate Agreements und Forward Forward Deposits) bestanden am Abschlussstichtag 

[8'.lnicht 
• und sind in den Büchern vollständig erfasst sowie der Revision dargelegt 

worden • und sind unter Ziffer aufgeführt 

9. Verträge, die für die Beurteilung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 
der Kommune von Bedeutung sind oder werden können (z. B. wegen ihres Gegen
standes, ihrer Laufzeit, möglicher Verpflichtungen oder aus anderen Gründen), be
standen am Abschlussstichtag 

[8'.lnicht 
Ound sind im Anhang des Jahresabschlusses vollständig aufgeführt 

10. Die finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen sowie sonstige, wesentliche 
finanziellen Verpflichtungen sind - soweit sie nicht in der Vermögensrechnung (Bilanz) 
erscheinen 

[8'.lim Anhang zum Jahresabschluss angegeben 
• unter Ziffer bzw. in der Anlage aufgeführt 

11. Rechtsstreitigkeiten und sonstige Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der 
Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage von Bedeutung sind, 

[8'.ilagen am Abschlussstichtag und liegen auch zurzeit nicht vor 
Osind im Anhang angegeben 
Osind unter Ziffer bzw. in der Anlage aufgeführt 

12. Störungen oder wesentliche Mängel des rechnungslegungsbezogenen Internen Kon
trollsystems 

[8'.lsind nicht bekannt 
Osind vollständig mitgeteilt worden 

13. Täuschungen, die wesentliche Auswirkungen auf den Jahresabschluss und den Re
chenschaftsbericht haben könnten, sind mir nicht bekannt. 

14. Die am Schluss des Rechenschaftsberichts gemachten Angaben gern. § 112 Abs. 3 
HGO sind nach meinem Kenntnisstand vollständig u d zutreffend. 

Trebur, den 22.06.2022 

Anlagen: 

---+ Nach Prüfung korrigiertes, im Original unterzeichnetes, Exemplar des Jahresabschlus
ses / der Eröffnungsbilanz einschl. aller Bestandteile und Anlagen 

---+ Anlagen, wie in der v. g. Erklärung durch Ankreuzen angegeben 
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